
 

Gefahr bei Gewitter: Gebäude effek-
tiv vor Blitzeinschlag schützen 
Beim Hausbau Experten beauftragen; Bestandsgebäude nachrüsten 

München (11.09.2012). Heftige Gewitter sind für heiße Sommerta-
ge und den Übergang zum Herbst typisch. Im August tobten be-
reits einige schwere Unwetter und auch für die nächsten Wochen 
wird wieder mit Blitz und Donner zu rechnen sein. „Die meisten 
Menschen wissen, dass man sich bei Unwetter nicht im Freien 
aufhalten soll. Doch damit es drinnen wirklich sicher ist, sollte 
man von einem Fachmann prüfen lassen, ob das eigene Haus vor 
Blitzeinschlag effektiv geschützt ist“, empfiehlt der Präsident der 
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, Dr.-Ing. Heinrich Schroeter. 

Besonders das Berchtesgadener Land und der Landkreis Garmisch-
Partenkirchen werden häufig von Gewittern heimgesucht. Auch in 
München und dem Landkreis Pfarrkirchen ist das Gewitterrisiko 
überdurchschnittlich hoch. Besonders gefährdet sind einzelne 
freistehende oder hohe Häuser und solche, die auf Anhöhen gebaut 
sind. Pro Quadratkilometer gibt es in Deutschland jährlich fünf bis 
sechs Blitzeinschläge. „Die Errichtung und regelmäßige Wartung von 
Blitzschutzanlagen ist zwar nur für Sonderbauten wie Schulen oder 
Seniorenheime vorgeschrieben, doch auch bei normalen Ein- und 
Mehrfamilienhäusern, insbesondere in den gefährdeteren Regionen, 
ist das Anbringen von Blitzschutzanlagen sinnvoll“, so Dipl.-Ing. (FH) 
Alexander Lyssoudis, Vorstandsmitglied der Bayerischen Ingenieure-
kammer-Bau. 

„Wer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, hat kein höheres 
Risiko für Blitzeinschläge“, kann Lyssoudis beruhigen. „Doch fordern 
manche Versicherungsunternehmen, dass bei Gebäuden mit Photo-
voltaikanlage auf dem Dach der Blitzschutz (äußerer und innerer 
Blitzschutz) nachgerüstet wird. Daher können wir Eigentümern nur 
raten, die Versicherungsbedingungen genau zu lesen und ggf. einen 
Fachmann zu Rate zu ziehen“, so Lyssoudis weiter. Ingenieure mit 
entsprechender Zusatzausbildung sind über die Website der 
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau zu finden: www.planersuche.de 

Ein vollständiges Blitzschutzsystem besteht aus einem äußeren und 
einem inneren Blitzschutz. Der äußere Blitzschutz stellt durch die 
Fangeinrichtungen, Ableitungen und Erdungen des Blitzableiters 
sicher, dass der Großteil des Blitzstroms außen am Gebäude ins 
Erdreich abgeleitet wird. Beim inneren Blitzschutz geht es darum, 
Überspannungen zu vermeiden und elektrische und elektronische 
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Anlagen des Gebäudes vor zu hoher Spannung zu schützen. Denn Überspannung kann 
zur Zerstörung der gesamten Elektroanlage und schlimmstenfalls zu Bränden führen. Die 
Maßnahmen des inneren und äußeren Blitzschutzes müssen aufeinander abgestimmt sein. 
„Wer ein Haus baut, sollte sich am besten gleich zu Blitzschutzmaßnahmen beraten lassen. 
Aber es ist ebenso möglich, Bestandsgebäude nachzurüsten. Fragen Sie dazu beim 
Experten nach“, rät Kammerpräsident Dr.-Ing. Heinrich Schroeter. 

 

Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau mit Sitz in München vertritt die 
beruflichen Belange ihrer mehr als 6.000 Mitglieder. Dabei handelt es sich 
um Ingenieure aus dem Bauwesen. Zu den wesentlichen Aufgaben der 
Kammer gehören die Beratung der Mitglieder, der Schutz der beruflichen 
Belange, die Überwachung der Erfüllung der beruflichen Pflichten, die 
Förderung der Baukultur, Wissenschaft und Technik sowie die Stärkung 
der Eigenverantwortung, Unabhängigkeit und Fachkompetenz. Die Baye-
rische Ingenieurekammer-Bau wurde 1990 gegründet und ist eine Körper-
schaft des Öffentlichen Rechts. Aufsichtsbehörde ist das Bayerische 
Staatsministerium des Innern. 
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